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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 18. Mai 1972

über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Richtlinie vom 25 . Februar 1964 zur
Koordinierung der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Auslän
dern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit
gerechtfertigt sind, auf die Arbeitnehmer, die von dem Recht, nach Beendigung einer
Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbleiben zu können, Gebrauch

machen

( 72/194/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie des Rates vom 25 . Februar 1964 zur
Koordinierung der Sondervorschriften für die Ein
reise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit gerechtfertigt sind, gilt für die An
gehörigen der Mitgliedstaaten und deren Familien
angehörigen , die auf Grund der Verordnung (EWG)
Nr . 1251 /70 von dem Recht Gebrauch machen, im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verbleiben .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 49 und 56 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Richtlinie des Rates vom 25 . Februar
1964 (*) wurden die Sondervorschriften für die Ein
reise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit gerechtfertigt sind, koordiniert, und
mit der Verordnung (EWG) Nr . 1251 /70 der Kom
mission vom 29 . Juni 1970 über das Recht der
Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verblei
ben ( 2 ), wurden die Voraussetzungen für die Aus
übung dieses Rechts festgelegt .

Die Richtlinie vom 25 . Februar 1964 sollte weiter
hin auf die Personen Anwendung finden, für die die
genannte Verordnung gilt —

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie binnen sechs Monaten
nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen
die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 18 . Mai 1972.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. MART

(*) ABl. Nr. 56 vom 4. 4. 1964, S. 850/64.
(2 ) ABl. Nr. L 142 vom 30 . 6. 1970, S. 24.


